
252 H. Wibel.

Abbildungen oder als abweichende Beurteilung derselben 
charakterisiert.

Wenn ich recht sehe, so ist Posse von dem Grund­
satz ausgegangen, nur echte oder wenigstens von ihm für 
echt gehaltene Siegel, keinesfalls aber als Fälschungen 
sicher erkannte Stücke abzubilden, denn es findet sich 
keine der zahlreichen bekannten Fälschungen unter den 
Abbildungen, und so wird dieses Prinzip tatsächlich zu 
Grunde gelegt worden sein1. Ob es ganz richtig ist, so zu 
verfahren, darf man vielleicht bezweifeln, es würde das ja 
ungefähr damit übereinstimmen, wenn man in den Diplo­
mata-Bänden die unechten Diplome von der Aufnahme 
durchweg ausgeschlossen hätte. Gerade so wie die falschen 
Urkunden entbehren aber falsche Siegel — natürlich in 
den durch Herstellungszeit und Ausführungsart gegebenen 
Grenzen — nicht alles Interesses. Ist auch der rein histo­
rische Wert durch die Tatsache der Unechtheit beschränkt, 
so bleibt doch der kunst- und kulturgeschichtliche be­
stehen, ganz abgesehen davon, dass bei der Lückenhaftig­
keit unserer Kenntnis in einem falschen Siegel unter Um­
ständen sehr wohl ein untergegangener echter Stempel 
nachgeahmt worden sein kann.

1) Eine Ausnahme bildet vielleicht das angebliche Ringsiegel 
Ottos 1. (Posse Taf. 7, 8), das nach Art und Ueberlieferung längst zu 
den lebhaftesten Zweifeln Anlass geboten hat. 2) Der umgekehrte 
Schluss, dass die nicht in diesem Werke enthaltenen Siegel darum von 
dem Herausgeber für unecht erklärt seien, trifft natürlich keineswegs 
immer zu. Darüber wird man indessen im Textband näheres erfahren.
Hier möchte ich nur auf einen Fall hinweisen, der vielleicht dem Heraus­
geber noch unbekannt ist, jedenfalls aber darum Interesse besitzt, weil 
er als Schulbeispiel verwertet worden ist. Es handelt sich um die Be­
siegelung zweier Diplome Heinrichs III., Stumpf, Reg. 2365. 2394, beide 
im Original erhalten, ausgestellt für das Stift St. Simon und Juda zu 
Goslar und im dortigen Stadtarchiv ruhend, durch ein Siegel K. Fried­
richs I. Bisher wurde angenommen, dass damit die Anerkennung ihres 
Inhalts durch den so viel späteren Herrscher ausgesprochen sein sollte, 
und als einziges Beispiel dieser Art war der Fall nicht ohne Bedeutung. 
Allerdings hatte man nicht beachtet, dass der Typus dieses Siegels von 
dem allgemein bekannten abweicht, und. tatsächlich findet er sich nach 
allem, was mir als Vergleichsmaterial zu Gebote stand, sonst nur noch 
ein einziges Mal, nämlich auf dem Diplom Friedrichs I. Stumpf, Reg. 4495 
für dasselbe Stift. Wie dies Diplom selbst, wofür ich den Nachweis noch 
zu bringen hoffe, ist aber auch das Siegel eine Fälschung wohl erst aus 
dem beginnenden 13. Jh., und zwar ist es, wie ich jetzt feststellen zu

Wir dürfen also jedenfalls annehmen, dass das, was 
in diesem Bande an Abbildungen geboten wird, von dem 
Herausgeber als echt oder wenigstens nicht als falsch an­
gesehen worden ist2. Da ist denn doch schon merkwürdig, 


